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In den Debatten um die Wehrmachtsaus-
stellungen wurde unter anderem die fehlen-
de Auseinandersetzung mit dem zeitgenös-
sischen Völkerrecht beklagt. Ohne die da-
mals zulässige „harte“ Auslegung der völ-
kerrechtlichen Vorgaben zu berücksichtigen,
könne die Rolle der Wehrmacht im Partisa-
nenkrieg, bei der wirtschaftlichen Ausbeu-
tung der besetzten Gebiete oder der Behand-
lung der Kriegsgefangenen, nicht angemes-
sen beschrieben werden. Daraufhin wurden
der überarbeiteten zweiten Ausstellung inter-
nationale Abkommen wie die Haager Bestim-
mungen und Befehle der Wehrmacht voran-
gestellt, allerdings ohne näher auf die Hin-
tergründe und Zusammenhänge eingehen zu
können. Trotz der großen Bedeutung der
zeitgenössischen Bestimmungen zum Besat-
zungsrecht für die Einordnung und Bewer-
tung der Politik der Wehrmacht im besetz-
ten Europa liegen nämlich mit Ausnahme ei-
niger älterer Studien – vor allem zu den ver-
brecherischen Befehlen vor dem Angriff auf
die Sowjetunion – keine systematischen Un-
tersuchungen vor; im Gegensatz etwa zu den
mittlerweile zahlreichen Bänden über die Rol-
le der Wehrmachtjustiz im nationalsozialisti-
schen Staat.

Andreas Toppe stößt also in ein denkbar
spannendes Forschungsgebiet vor. Seine Stu-
die entstand im Rahmen des vor dem Ab-
schluss stehenden Forschungsprojekts des In-
stituts für Zeitgeschichte zur Geschichte der
Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg.1 Die Les-
barkeit seines Werks hätte durch eine An-
gleichung des Fußnotenapparates, den Ab-
druck der immer wieder genutzten völker-
rechtlichen Bestimmungen im Anhang sowie
eine Trennung zeitgenössischen Schrifttums
von neuerer Literatur noch verbessert werden
können.

Zunächst bietet Andreas Toppe einen Über-
blick zu der Entwicklung des Kriegsrechts in
Deutschland von 1899 bis 1933. Anschließend
werden die relevanten Einrichtungen der

Wehrmacht und der deutschen Rechtswis-
senschaft eingehend vorgestellt und schließ-
lich die Rezeption des Kriegsrechts anhand
des rechtswissenschaftlichen Diskurses, der
Richtlinien und Unterweisungen der Truppe
in den 1930er-Jahren behandelt. Dabei kon-
statiert er eine weitgehende Orientierung von
Richtlinien usw. an völkerrechtlichen Vorga-
ben, die allerdings in Führung und Trup-
pe kaum verbreitet worden seien. In ideel-
ler Hinsicht orientierten sich viele Befehlsha-
ber vielmehr an der Kaiserlichen Verordnung
vom 28. Dezember 1899, die ihnen weitgehen-
de Befugnisse zusprach, darunter auch die
Bestrafung von Widerstandshandlungen oh-
ne Gerichtsverfahren – etwa durch die Exeku-
tion von Delinquenten. Eine „kritische Wür-
digung“ der deutschen Kriegführung im Ers-
ten Weltkrieg und eine Anpassung der deut-
schen Bestimmungen an das Kriegsvölker-
recht habe es in den 1920er- und 1930er-
Jahren nicht gegeben. Vielmehr sei das Völ-
kerrecht und insbesondere das Besatzungs-
recht im Ausbildungsbetrieb von Reichswehr
und Wehrmacht kaum behandelt worden,
in dem verbreiteten Soldatenhandbuch „Der
Reibert“ auf lediglich anderthalb Seiten. Al-
lerdings nimmt das Thema noch in der Aus-
gabe für die Bundeswehr von 1988 lediglich
vier von 500 Seiten ein, ohne dass man aus
diesem Grund gleich eine sträfliche Vernach-
lässigung des wichtigen Themas feststellen
wollte.

„Der Soldat der Wehrmacht“, so Toppe,
„war der Vertreter eines Staates, der sich nach
1933 endgültig von der Völkerrechtsgemein-
schaft abgesetzt hatte und ein neues Recht
propagierte. Dieses Recht blieb in seiner In-
tention unklar, ebenso wie das Ordnungsge-
füge zwischen Staat, Partei und Gesellschaft.
Das Unbestimmte wurde konstitutive Bedin-
gung des Maßnahmenstaates.“ (S. 281f.) Da-

1 Vgl. Hürter, Johannes, Hitlers Heerführer. Die deut-
schen Oberbefehlshaber im Krieg gegen die Sowjet-
union 1941/42, München 2006; Lieb, Peter, Konven-
tioneller Krieg oder NS-Weltanschauungskrieg? Krieg-
führung und Partisanenbekämpfung in Frankreich
1943/44, München 2007. Jetzt auch Pohl, Dieter, Die
Herrschaft der Wehrmacht. Deutsche Militärbesatzung
und einheimische Bevölkerung in der Sowjetunion
1941-1944, München 2008. Demnächst folgt eine Studie
von Christian Hartmann. Die wissenschaftliche Litera-
tur ab 2004 wird in Toppes Studie leider nur sporadisch
berücksichtigt.
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mit ist das wesentliche Kennzeichen für den
Umgang mit dem Kriegsvölkerrecht im Na-
tionalsozialismus beschrieben, was für das
Besatzungsrecht in den besetzten Gebieten
gravierende Folgen zeitigte. Für die Wehr-
macht wird zudem ein zielgerichteter Miss-
brauch des Kriegsrechts zur Barbarisierung
des Krieges festgestellt. Zumeist rangierte das
nationale Recht vor den völkerrechtlichen Be-
stimmungen, und wie schon im Ersten Welt-
krieg wurde es in wesentlichen Bereichen auf
die besetzten Gebiete übertragen: „Die Kon-
tinuität im Rechtsdenken äußerte sich nicht
nur in der Handhabung des Art. 2 HLKO
und in dem entsprechenden Rückgriff auf den
Kriegsbrauch, sondern auch in der Übertra-
gung innerstaatlicher Rechtsverhältnisse auf
fremdes, besetztes Territorium.“ (S. 434) Diese
Übertragung unterwarf die Bewohner der be-
setzten Länder – entgegen dem völkerrecht-
lichen Prinzip der treuhänderischen Verwal-
tung bis zur Friedensregelung – einer rigi-
den Rechtspraxis, die sich durch eine exten-
sive Auslegung der deutschen Bestimmun-
gen noch verschärfte. Zwar gab es in dieser
Frage durchaus Auseinandersetzungen inner-
halb der deutschen Rechtswissenschaft, die
aber für die Praxis der Truppe kaum eine Rol-
le spielten, und mit Blick auf die völkerrechts-
widrige Anwendung des deutschen Straf-
rechts in den besetzten Gebieten brachte der
„deutsche Gesetzgeber [. . . ] das Kunststück
fertig, bei der Feststellung rechtlicher Strafta-
ten sich am Völkerrecht zu orientieren, deren
strafrechtliche Sanktionierung aber meist au-
ßerhalb von jeglichen Grundlagen internatio-
naler Vereinbarungen zu führen“ (S. 243). In
einem umfangreichen Kapitel beschreibt der
Autor diese Diskrepanz anhand einer Unter-
suchung des Umgangs mit zentralen kriegs-
rechtlichen Bestimmungen im Polenfeldzug
1939, insbesondere des Kombattantenstatus.
Hierzu bietet die Studie zahlreiche Urteile
von Kriegsgerichten und Hinweise zu den
ganz unterschiedlichen Motiven für Morde an
polnischen Zivilisten. Zugleich verweist Top-
pe darauf, dass bei „herkömmlichen“ Straf-
taten häufig eine Verfolgung eingeleitet wor-
den sei, die in vielen Fällen aber rasch ihre
Grenze in rechtswidrigen Vorgaben fanden,
die der nationalsozialistischen Weltanschau-
ung entsprangen, etwa der „Rassenschande“.

Das Manko der Untersuchung ist der feh-
lende Vergleich mit der Auslegung kriegs-
rechtlicher Bestimmungen in den angelsächsi-
schen Ländern, der Sowjetunion, Italien oder
Japan. Angesichts der erforderlichen themati-
schen Eingrenzung und der Fülle des Mate-
rials war diese Beschränkung sicher notwen-
dig, gleichwohl hätte man sich die dimen-
sionale Erweiterung der Perspektive und da-
mit der Ergebnisse gewünscht, zumal auch
die Radikalisierung im Umgang mit dem
Völkerrecht ab 1941 nur angedeutet werden
konnte. Darüber hinaus wäre eine Behand-
lung des tu quoque-Prinzips interessant ge-
wesen, weil sich auch heutzutage aus der
Frage der wechselseitigen Einhaltung völ-
kerrechtlicher Prinzipien gewichtige Proble-
me ergeben. Zwar wird häufig und zur Do-
kumentation der vermeintlich unzulässigen
Auslegung im Deutschen Reich auf Richtlini-
en oder Handbücher der USA oder Englands
Bezug genommen, jedoch ohne dies in ei-
nen systematischen Vergleich im zeitgenössi-
schen Zusammenhang einzubinden. Ein Ver-
gleich kann – gerade bei der Beschäftigung
mit dem Völkerrecht – nicht unter Rückzug
auf eine positivistisch-idealistische Perspekti-
ve und mit dem schlichten Verweis abgewie-
sen werden, dass er nicht „statthaft“ sei und
die „Normen des Völkerrechts nach ihrer voll-
ständigen Einhaltung verlangen“ (S. 284).

Mit Blick auf das Deutsche Reich ist von
„falschem Verständnis“ und „falscher Aus-
legung“ die Rede (S. 243 und 266), und
es werden „Marschrichtungen“ der weite-
ren Entwicklung des Rechts reklamiert, die
auch im Deutschen Reich erkannt worden
seien und in Vorschriften hätten umgesetzt
werden müssen. Das zeitgenössische Kriegs-
recht wird an einer „gültigen“ Auslegung
gemessen und nicht als ein oft diametral
unterschiedlicher Bewertung und permanen-
tem Wandel unterworfenes Konvolut von Be-
stimmungen vorgestellt. Wie der Völkerbund
litt jedoch auch das Kriegsrecht in der Zwi-
schenkriegszeit international an einem ekla-
tanten Verlust an Ansehen. An anderer Stel-
le wird diese noch heute prekäre Problema-
tik der Verbindlichkeit völkerrechtlicher Vor-
gaben klar erkannt und beschrieben. Denn
„für die Bestimmung einvernehmlich aner-
kannter Rechtsgrundsätze“ ist letztlich eine
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„annähernd gleiche Rechtsentwicklung bzw.
Rechtsauffassung in den meisten Staaten“
(S. 44) sowie die „Überwindung des staatli-
chen Souveränitätsdogmas“ (S. 40) Vorausset-
zung. Die Untersuchung liefert einige Hin-
weise dafür, dass während des Zweiten Welt-
krieges selbst in den Demokratien das Völker-
recht nationalen Belangen nachgeordnet und
pragmatisch ausgelegt wurde, zu schweigen
von Ländern wie Italien, Japan oder der Sow-
jetunion. Auch der weltweite Diskurs um den
„Totalen Krieg“ vor dem Hintergrund der Er-
fahrungen des Ersten Weltkrieges erscheint
in dieser isolierten Sicht allein als deutsche
Debatte. In diesem Zusammenhang hätte et-
wa auf die Umstände der Rechtfertigung des
strategischen Bombenkriegs gegen Zivilisten
durch englische Völkerrechtsexperten einge-
gangen werden können. Der beschriebene
deutsche Sonderweg und die explizit „natio-
nale Haltung“ (S. 131) sollte mit der Rechts-
praxis anderer Diktaturen und der Demo-
kratien verglichen werden. Auf diese Weise
könnten die wichtigen Ergebnisse dieser Stu-
die genutzt werden, um weitere Erkenntnis-
se über die Ursachen und Hintergründe einer
ideologisch und pragmatisch bedingten Aus-
höhlung traditioneller Prinzipien zu gewin-
nen. Eine zweifellos lohnende Aufgabe für
weitere Forschungen.
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